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Einführung 

Der Verbandstarifvertrag, der mit einer Verbreitung in mehr als 300 Wirtschafts-
zweigen und mit einer Zahl von 34.400 gültigen Vereinbarungen zum Ende des Jah-
res 2001 die Tariflandschaft noch immer wesentlich prägtl, sieht sich dennoch steter 
Kritik ausgesetzt. So gelten seine Regelungen insbesondere im Bereich der Arbeits-
zeit sowie des Entgelts als zu starr und belastend, das Institut selbst als zu unfiexibel 
und zu kostenwirksam. 2 Forderungen nach einer Flexibilisierung des Arbeitsrechts 
wurden daher in der jüngeren Diskussion gerade an das Tarifsystem herangetragen 
und Regelungen eingefordert, die den unternehmens- bzw. betriebs spezifischen Be-
dürfnissen und den konkreten Standortinteressen oder -problemen eher gerecht wer-
den. Dies zum einen für Betriebe in wirtschaftlichen Krisensituationen, für die der 
Verbandstarifvertrag eine Erschwernis bei der Standortsicherung und -erhaltung be-
deutet, weil er keine Abweichungsmöglichkeit nach unten zuläßt und so Sanierungs-
maßnahmen durch Einsparungen im Bereich der Personalkosten entgegensteht. Zum 
anderen verstärkte sich aber ebenso die Forderung nach genereller Förderung der 
Flexibilität, um auch außerhalb von Krisenzeiten die Anpassungsfähigkeit und mit 
ihr die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu steigern. Die bisherigen verbands-
tariflichen Regelungen führten insbesondere im Bereich der Entlohnung zu einem 
"Tarifkorsett"3, das es hindere, den Wettbewerbsbedingungen des einzelnen Unter-
nehmens und seiner Stellung im globalen Wettbewerb Rechnung zu tragen, und da-
mit zu einem Wettbewerbsnachteil werde. 

Gerade der Rigidität wegen, mit der die Tarifbedingungen den Interessen und Be-
dürfnissen des einzelnen Unternehmens gegenüberstehen, wird das Tarifvertragssy-
stem für die hohe Arbeitslosigkeit in Deutschland mit verantwortlich gemacht. 4 

Hierdurch gerät über die Kritik an den Inhalten der maßgebenden Tarifverträge hin-
aus auch das Tarifvertragssystem selbst unter Druck. Es sei in sich zu starr, um der 
Forderung nach Deregulierung, Flexibilisierung und Dezentralisierung entsprechen 
zu können. 5 Für den zukünftig einzuschlagenden Weg finden sich dabei unterschied-

I V g!. Tarifbericht 200 1 des Bundesarbeitsministeriums, S. 4 f. Zur Tarifsituation des Jahres 
2000 Clasen, BArbB!. 2001, 12. 

2 Vg!. zur Kritik Wisskirchen, FS Hanau (1999), S. 623. 
3 So die Formulierung von BDI-PräsidentMichael Rogowski im Rahmen des Vortrags "Her-

ausforderungen der deutschen Wirtschaft im internationalen Standortwettbewerb" , gehalten 
am 12.9.2001 in Essen. 

4 Vg!. Pieroth, FS BVerfG (2001), Bd.II, S.293 (316). 
5 Vg!. nur die Begründung zum Gesetzesentwurf der FDP zur Änderung des §4 Abs.3 TVG, 

BT-Drucks. 14/6548, S.3. 
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liehe Vorschläge. Während teilweise die Zukunftsfahigkeit des gewachsenen Tarif-
systems generell verneint und daher die Forderung nach einer Abschaffung der Ta-
rifautonomie erhoben wird6, bekennen sich sowohl die Gewerkschaften als auch die 
Arbeitgeber grundsätzlich zur Tarifautonomie und zur verbandstarifvertraglichen 
Regelung der Arbeitsbedingungen. 7 Den veränderten Anforderungen müsse aber 
durch inhaltlich differenzierte Regelungen Rechnung getragen und so das Bedürfnis 
nach größerer Flexibilität bewältigt werden. 

Im Hinblick auf die Mittel, mit denen eine flexiblere und betriebsnahe Tarifpolitik 
erreicht werden soll, steht anders als noch in den 60er Jahren, wo ein Flexibilisie-
rungspotential primär im Abschluß von Firmentarifverträgen gesehen wurde8, nun-
mehr eine Öffnung verbandstarifvertraglicher Regelungen zugunsten individueller 
Gestaltungen für das einzelne Unternehmen im Vordergrund. Mitentscheidend für 
diese Entwicklung war der Tarifvertrag über die Arbeitszeiten in der Metallindustrie 
von 1984, der auf der Grundlage des sog. Leber-Rüthers-Kompromisses9 entstand 
und mit dem die Kombination von tariflicher und betrieblicher Regelung auf der 
Grundlage tarifvertraglicher Öffnungsklauseln Einzug in die tarifpolitische Praxis 
hielt. Die hierdurch eingeläutete Flexibilisierung über Öffnungen des Tarifvertrages 
nahm zunächst den Weg über die Vereinbarung von Not- oder Härtefallklauseln, wie 
sie insbesondere in den Tarifverträgen für das Gebiet der neuen Bundesländer Auf-
nahme fanden. 10 Sie gestatteten bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen eine Un-
terschreitung der tariflichen Bedingungen in existenzgefährdeten Betrieben, um so 
durch die Einsparung von Arbeitskosten die Überwindung der wirtschaftlichen Kri-
se und damit die Erhaltung von Arbeitsplätzen zu ermöglichen. Trotz der teilweise 
nur begrenzten Wirksamkeit der Härtefallregelungen 11, verbreitete sich ihr Einsatz 

6 So Engel, Arbeitsmarkt und staatliche Lenkung, VVDStRL 59 (2000), S.56 (78 ff.). Ab-
lehnend Böckenjörde, Diskussionsbeitrag, VVDStRL 59 (2000), S.150, der auf die insoweit er-
forderliche Verfassungsänderung verweist, a. A. lsensee, Diskussionsbeitrag, VVDStRL 59 
(2000), S. 152. 

7 V gl. zum Bekenntnis der Arbeitgeberseite etwa die Erklärung von Martin Kannegießer bei 
seinem Amtsantritt als neuer Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Pressemittei-
lung v. 8.9.2000, sowie im Interview in der FAZ v. 4.9.2000, S. 18. Siehe auch das Positions-
papier des Vorstandes von Gesamtmetall zum Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbe-
werbsfahigkeit vom 19.9.1999, abgedruckt im Geschäftsbericht 1999-2001, S.55f. 

8 Vgl. Buchner, DB 1970, 2025ff.; Hensche, RdA 1971, 9ff.; Mayer-Maly, DB 1965, 32ff. 
Siehe zur Entwicklung auch v.Hoyningen-Huene/Meier-Krenz, ZfA 1988,293 (294). 

9 Siehe NZA 1984,79. 
\0 Vgl. die Zusammenstellung bei Bispinck, WSI-Mitt. 1997,551 (555). Siehe speziell zu 

den Tarifregelungen für die ostdeutsche Metall- und Elektroindustrie von 1993, wo für den Fall 
einer betrieblichen Krisensituation die Einsetzung einer Kommission und die Vornahme einer 
Härtefallregelung durch die Tarifvertragsparteien selbst vereinbart wurde, Sontowski, Löhne in 
der Unternehmenskrise, insb. S.19ff.; HickellKurtzke, WSI-Mitt. 1997, 98ff. 

11 So hatten von insgesamt 61 der bis Oktober 1993 gestellten Anträgen nur 9 die Vereinba-
rung einer Härtefallregelung und damit eine Umsetzung der Härtefallklausel zur Folge, die in 
den Tarifregelungen der ostdeutschen Metall- und Elektroindustrie von 1993 enthalten war. 
Ausführlich Sontowski, Löhne in der Unternehmenskrise, S. 45 ff. 
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im gesamten Bundesgebiet. 12 Auch in der Tarifrunde 2001 kennzeichnete die Ver-
einbarung von Härtefallklauseln die Abschlüsse als Element zur Flexibilisierung 
des tarifvertrag lichen Arbeitsrechts. I3 Neben der Handhabung wirtschaftlicher Not-
situationen durch Not- oder Härtefallklauseln entwickelte sich seit Mitte der 80er 
Jahre die tarifvertragliche Öffnungsklausel und die sie prägende Verlagerung der 
Regelungsbefugnisse auf die Betriebspartner insbesondere im Bereich der Arbeits-
zeit zu einem Flexibilisierungsinstrumentarium, das eine kontrollierte Dezentrali-
sierung der Gestaltung der Arbeitsbedingungen ermöglicht. 14 Gerade die tarifver-
tragliche Öffnungsklausel gilt hierbei aus Sicht der Wirtschaft als vielversprechen-
des Instrumentarium, um die tarifvertragliche Regelung der Arbeitsbedingungen 
zukunftsfahig zu gestalten. 15 

Neben dieser durch die Tarifvertragsparteien gesteuerten Öffnung der Tarifverträ-
ge für betriebsnahe Lösungen, die mit einer Gestattung von Tarifabweichungen ein-
hergehen kann, finden sich auf betrieblicher Ebene aber auch solche Gestaltungen, 
mit denen unter schlichter Mißachtung des geltenden Tarifvertrages die tariflichen 
Bedingungen unterschritten werden. Die Verlagerung der Gestaltungsbefugnisse 
auf die betrieblichen Akteure verläuft hierbei abseits der rechtlich zulässigen Bah-
nen und wird daher als sog. wilde Dezentralisierung 16 bezeichnet. Im Gegensatz zu 
tarifvertraglich eingeräumten Handlungs- und Gestaltungsspielräumen für die Be-
triebspartner, die am Ende eines Verhandlungs- und Vereinbarungsprozesses stehen 
und deren Zustandekommen regelmäßig nur längerfristig möglich ist, geht es dabei 
in der Regel um kurzfristig zu verwirklichende Maßnahmen im Betrieb, die insbe-
sondere durch Rationalisierung und Kostenreduzierung der Überwindung wirt-
schaftlicher Krisensituationen dienen sollen. Gerade der Aspekt der Kostenreduzie-
rung durch die Einsparung von Arbeitskosten begründet dabei die Erforderlichkeit 
betriebseinheitlicher Maßnahmen, der Aspekt des tarifwidrigen und damit rechts-
widrigen Handeins hingegen die Erforderlichkeit des Zusammenwirkens von Ar-
beitgeber, Arbeitnehmern und gegebenenfalls Betriebsrat, ohne die diese sog. Be-

12 Bahnmüller, Entlohnungsfonnen, S.68; ders., Mitbestimmung 2001, Hf. 10, S. 23 (25). 
Ausführlich A. Seifert, Betriebsvereinbarungen, S. 28 ff. 

13 Vgl. Tarifbericht 2001 des Bundesarbeitsministeriums, S.4, ausführlich S. 35ff. Zur Ta-
rifsituation des Jahres 2000 ebenso Clasen, BArbBI. 2001,12. 

14 Wiedemann, FS Hanau (1999), S. 607 f. Zur konkreten Situation der Tarifrunde 2001 siehe 
den Tarifbericht des Bundesarbeitsministeriums, S. 33 ff. Zur Praxis von Öffnungsklauseln sie-
he auch Bispinck, WSI-Miu. 1997,551 ff. 

15 So etwa die Position des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, lW-Trends Nr.2/1999. 
Auch nach Ansicht des Wirtschaftsweisen ]ürgen Kromphardt bieten Öffnungs- und Härtefall-
klauseln einen geeigneten Ansatz zur behutsamen Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und zur 
Sicherung der Arbeitsplätze, vgl. FAZ v. 9.1.2001, S.15. Vgl. auch das im Positionspapier des 
Vorstandes von Gesamtmetall zum Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit 
vom 19.9.1999 enthaltene Bekenntnis zu tariflichen Öffnungsklauseln, abgedruckt im Ge-
schäftsbericht 1999-2001, S. 55 f. 

16 So die Formulierung bei Bahnmüller, WSI-Miu. 2001,23 (25); Zachert, KJ 1997,411 
(413). 
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